
Ja, ich eröffne ein PSD Giro4you.

Mit Vollendung des 26. Lebensjahres endet die Sondervereinbarung PSD Giro4you und das Konto wird in
ein PSD GiroDirekt umgewandelt. 

Hinweis: Sofern bereits ein PSD 4you-Konto besteht, wird dieses hiermit in das PSD Giro4you umgewandelt.
Pro Person kann nur ein kostenloses PSD Giro4you geführt werden.

✗

Bitte stellen Sie mir eine PSD BankCard aus.
Die BankCard (mit Geheimzahl) wird nur in Verbindung mit der Eröffnung des Girokontos PSD Giro4you ausgestellt. Ich bin damit einverstanden, dass auf
dem Chip meiner BankCard mein Geburtsdatum verschlüsselt – also nicht für Dritte lesbar – eingebracht wird. Dadurch ist es mir möglich, mich beispiels-
weise an Automaten, die eine Alterskennung prüfen, zu legitimieren, um die angebotene Ware zu erwerben.

Ich bin Student Ich bin Auszubildender/Angestellter bei

✗

PSD Giro4you

982604 / Stand 01/2012

Antwort

PSD Bank Köln eG

Laurenzplatz 2

50667 Köln

Kontoinhaber

Name, Vorname

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Beruf, Branche

Frau       Herr 

Arbeitgeber

Telefon privat                                             E-Mail

PSD Kundennummer 

Sonderbedingungen
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Banken) der Bank sowie deren Sonderbedingungen für das PSD OnlineBanking, die PSD
PostBox, das PSD TelefonBanking (PSD ServiceDirekt), die PSD BankCard, den Überweisungsverkehr, den Lastschriftverkehr, den Scheckverkehr, den Kon-
toauszugsdrucker und das Gemeinschaftskonto mit Einzelverfügungsbefugnis (Oder-Konto). Die AGB und die Sonderbedingungen erkenne ich an. Die
Bedingungen können in den Geschäftsräumen der Bank oder unter www.psd-koeln.de eingesehen werden; auf Verlangen werden sie ausgehändigt bzw.
zugesandt.

Kontoführung
Ich möchte mein Konto über PSD OnlineBanking (mit PIN und TAN) per Internet führen. 

Ich möchte im OnlineBanking folgendes Verfahren nutzen:

mobileTAN-Verfahren (TAN per SMS) auf meine Mobilfunknummer:

Sm@rt-TAN plus – TAN per TAN-Generator mit PSD BankCard

Den TAN-Generator besitze ich bereits oder ich bestelle ihn über den Online-Shop: www.psd-bank.de/Online-Shop.

Das Verfügungslimit im PSD OnlineBanking beträgt zurzeit 10.000 EUR pro Tag. Eine Änderung des Ver -
fügungslimits ist nur schriftlich möglich.

Ich möchte mein Konto über PSD ServiceDirekt (TelefonBanking) per Telefon (mit PIN) führen.

      BS           In.      Inf. q.      VK
Zur bankinternen Bearbeitung

Geldwäschegesetz
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten gemäß Geldwäschegesetz: Ich versichere, dass ich im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Ver-
anlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) handele.

!



PSD DispoKredit max. 500,00 € ohne Gehaltseingang
Ja, ich wünsche einen PSD DispoKredit in Höhe von €.

Die PSD Bank Köln eG behält sich vor, die Kreditlinie zu verändern bzw. zu streichen. Die eingeräumte Überziehungs-
möglichkeit, der hiefür geltende Sollzinssatz und der Sollzinssatz für darüber hinausgehende geduldete Überziehun-
gen werden auf dem Kontoauszug mitgeteilt. Der Sollzinssatz kann entsprechend der Entwicklung auf dem Geld- und
Kapitalmarkt geändert werden.

Nein, ich wünsche keinen PSD DispoKredit.

Konditionen
Sollzinssatz derzeit 7,500 % p. a. für den in Anspruch genommenen Kredit.

Der Sollzins ist veränderlich.

Bei einem veränderlichen Sollzins oder nach Ablauf der Sollzinsbindung (s. u.) ist die Bank nach dem nachfolgend
beschriebenen Verfahren berechtigt, den Sollzinssatz zu erhöhen und in gleicher Weise verpflichtet, den Sollzinssatz zu
senken. Die Berechtigung und Verpflichtung der Bank zur Sollzinsänderung orientiert sich an einer Veränderung des
Referenzzinssatzes. Referenzzinssatz ist der am 01.02.2012 ermittelte Zinssatz der EZB für Hauptrefinanzierungsge-
schäfte, der jeweils für den vorausgegangenen Monat in den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank veröffent-
licht ist.

Die Entwicklung des Referenzzinssatzes wird die Bank regelmäßig erstmals im März 2012 und dann alle drei Monate
jeweils zum Ultimo überprüfen. Hat sich zu diesem Zeitpunkt der Referenzzinssatz um mindes tens 0,01 % gegenüber 
seinem maßgeblichen Wert bei Vertragsabschluss bzw. der letzten Sollzins anpassung bzw. bei Ablauf der Sollzinsfest-
schreibung verändert, wird die Bank den Vertragszins entsprechend anpassen (Zinsgleitklausel).

Die Sollzinsänderung wird an dem Bankarbeitstag, der auf den Tag der Überprüfung der Referenzzinssatzänderung
folgt, wirksam. Diese Erklärung kann auf dem Kontoauszug für das Konto erfolgen, über das der Kredit in Anspruch
genommen wird bzw. die laufenden Teilbeträge abgebucht werden.
Bei einer Erhöhung von Sollzinsen kann der Kreditnehmer den davon betroffenen Kreditvertrag innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kredit nehmer, so werden die
erhöhten Sollzinsen nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine angemessene Frist einräumen.

Bei einer Sollzinsfestschreibung können Änderungen frühestens mit deren Ablauf erfolgen. Sofern keine neue Sollzins-
vereinbarung getroffen wird, kann die Bank entweder den ursprünglich vereinbarten gebundenen Sollzins als veränder-
lichen Sollzinssatz fortgelten lassen oder den jeweiligen Durchschnittszinssatz für Kredite dieser Art, welcher im voraus-
gehenden Monat in den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wurde, als veränderlichen Sollzins
zugrunde legen. Diesen Sollzinssatz überprüft die Bank anschließend nach den eingangs getroffenen Regelungen. Bei
Sollzinsänderungen bzw. Entgeltänderungen können die Leistungsraten entsprechend geändert werden. Sollzinsände-
rungen und dadurch erforderlich werdende Leistungsänderungen wird die Bank dem Kreditnehmer wie folgt mitteilen:

Zusendung        Kontoauszugsdrucker

Geduldete Überziehung
Der Kontoinhaber kann Verfügungen nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines eingeräumten Kredits vorneh-
men. Sollte es darüber hinaus zu einer Inanspruchnahme kommen (geduldete Überziehung), so ist dieser Betrag unver-
züglich an die Bank zu zahlen. Für geduldete Überziehungen fällt ein höherer Überziehungszins an, der sich nach der
mit der Bank getroffenen Vereinbarung und den Informationen richtet, die die Bank dem Kreditnehmer übermittelt.
Auch wenn Überschreitungen eines eingeräumten Kredits geduldet worden sind, erweitern diese nicht den ursprüngli-
chen Kreditrahmen.

Die Höhe des Sollzinssatzes für geduldete Überziehungen, der ab dem Zeitpunkt der Überziehung anfällt, 

beträgt jährlich %. Die Sollzinsen sind fällig am 30. eines jeden Kalendervierteljahres.
Der Sollzins ändert sich analog dem Sollzinssatz für den in Anspruch genommenen Kredit.

12,000

✗
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

      
Name                                                                                             Vorname                                                                                        PSD Kundennummer 



SCHUFA-Erklärung
Ich willige ein, dass das Kreditinstitut, die PSD Bank Köln eG, der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5,
65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Durchführung und die Beendigung dieser Kontover-
bindung übermittelt.

Unabhängig davon wird das Kreditinstitut der SCHUFA auch Daten über seine gegen mich bestehenden
 fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1)
zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe, die Übermittlung zur Wah-
rung berechtigter Interessen des Kreditinstitutes oder Dritter erforderlich ist und

• die Forderung vollstreckbar ist oder ich

• die Forderung ausdrücklich anerkannt habe oder

• ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden bin, das
Kreditinstitut mich rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehende Über-
mittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und ich die Forderung nicht bestritten habe oder

• das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen vom
 Kreditinstitut fristlos gekündigt werden kann und das Kreditinstitut mich über die bevorstehende Über-
mittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird das Kreditinstitut der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes
 Verhalten (Konten- oder Kreditkartenmissbrauch oder sonstiges betrügerisches Verhalten) übermitteln.
Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Abs. 2) nur erfolgen, soweit dies zur
Wahrung berechtigter Interessen des Kreditinstituts oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung
überwiegt.

Insoweit befreie ich das Kreditinstitut zugleich vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines
Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos
(Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im europäischen Wirtschaftsraum
und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen
zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung
finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesell -
schaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versiche-
rungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn
ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach
Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten
nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung
der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienst leis -
tungen im Internet anbieten.

Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten.

Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de
abrufbar.

Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:

SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover

✗
Ort, Datum Unterschrift

      
Name                                                                                             Vorname                                                                                        PSD Kundennummer 



Kundennummer neu

Beitrittsdatum
Hinweis: Bitte in Druckschrift ausfüllen. – Gerasterte Felder bitte frei lassen.

Weitere Angaben zum Kontoinhaber
Eigentum Miete bei Eltern

dort wohnhaft seit Anzahl Personen im Haushalt Anzahl unterhaltsberechtigte Kinder

Angehörige(r) Dt. Post AG/Dt. Telekom AG Tochter Dt. Post AG/Dt. Telekom AG öffentl. Dienst Sonstiger Arbeitgeber

selbstständig
Beruf Berufsbranche

Name und Anschrift des Arbeitgebers

befristet ja, bis nein
dort beschäftigt seit Arbeitserlaubnis bis (bitte Kopie beifügen) Aufenthaltserlaubnis bis (bitte Kopie beifügen)

Staatsangehörigkeit gebietsfremd Steuerausländer

Einrichtung
Ich bitte um Einrichtung der folgenden Konten:

Ich möchte PSD GiroDirekt nutzen und bitte um Zusendung des Antrags/Antrag ist beigefügt. (Nicht Zutreffendes bitte streichen)

PSD SparDirekt mit 3-monatiger Kündigungsfrist. Monatlich möchte ich einen Betrag von EUR
(mind. 15,- EUR) sparen. Diesen Betrag bitte ich aus dem o. a. Konto monatlich zum 1.  15.  25. einzuziehen. 

Ich möchte am PSD ServiceDirekt/PSD TelefonBanking teilnehmen und bitte um Zusendung der Unterlagen.

Ich möchte meine Bankgeschäfte künftig mittels Onlinebanking/Internet tätigen und bitte um Zusendung der Unterlagen.

Außerdem möchte ich folgendes Angebot nutzen  

Bankverbindung zum Einzug

Girokonto Bankleitzahl Name und Ort der Bank Name des Kontoinhabers, falls nicht Sparer

980602 / Stand 06/10

Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Rechnungsnummer gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 4 UStG

Umsatzsteuerbefreite Finanz-
dienstleistung, soweit sie
nicht die Verwahrung und
Verwaltung von Wertpapieren
zum Gegenstand hat.

Kundenstammvertrag/
Kontoeröffnung

Antwort

PSD Bank Köln eG

Laurenzplatz 2

50667 Köln

Kontoinhaber Frau Herr

Name, ggf. Geburtsname, Vorname(n)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon geschäftlich Telefon privat

Geburtsdatum Familienstand

E-Mail

Ja, ich will Mitglied werden und erkläre hiermit meinen Beitritt zur Genossenschaft.*
Eine Abschrift der Satzung in Ihrer gegenwärtig geltenden Fassung habe ich erhalten.

Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den Geschäftsanteil
zu leisten.

Ich ermächtige die Genossenschaft, einmalig EUR 10,23 die nach Gesetz und Satzung fällige Einzah-
lung dem u. g. Girokonto zu belasten.

*Sofern nicht gewünscht, diesen Satz bitte streichen.

✗

BS 0 0 2 5 9 0 VK
Zur bankinternen Bearbeitung



Die Unterschrift(en) unter diesem Vertrag wurde(n) vor mir von dem/den Unterzeichner(n) geleistet. wurde(n) von mir geprüft.
Er/Sie hat/haben sich ausgewiesen durch Personalausweis     Reisepass     Geburtsurkunde (genügt bei Minderjährigen)1

Nr. ausstellende Behörde Ausstellungsdatum gültig bis

Staatsangehörigkeit Geburtsdatum Geburtsort

Ort, Datum Mitarbeiter der PSD Bank/Stempel und Unterschrift der bescheinigenden Stelle

Legitimationsprüfung gemäß § 154 Abgabenordnung

Bitte Kopie des Legitimationspapiers beifügen.

1 Sollen zukünftig in Depot US-Wertpapiere verwaltet werden, ist zur Legitimation der Kinderausweis erforderlich.

Bei Konten für Minderjährige, bitte das Formular Zustimmungserklärung gesondert unterschreiben.
Legitimationsprüfung erforderlich. 

Vermerke der PSD Bank Daten erfasst geprüft

Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers Ort, Datum, Unterschrift der gesetzlichen Vertreter Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers für die Einzugs -
ermächtigung 

Sonderbedingungen
Hinweis: Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PSD Bank (AGB) sowie die Sonderbedingungen für den Sparverkehr. Die AGB und die
Sonderbedingungen erkenne ich an. Der Wortlaut dieser Bedingungen kann in den Geschäftsräumen der PSD Bank eingesehen werden; mit den Unterlagen zur
Kontoeröffnung werden diese Bedingungen zugesandt.

Freistellungsauftrag ist beigefügt. wird nachgereicht. bitte zusenden.
Sind Sie bereits Kunde bei einer PSD Bank? ja nein

Geldwäschegesetz
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten gemäß Geldwäschegesetz: Ich versichere, dass ich für die gesamte Kundenverbindung unter der o.a. Kunden -
nummer im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) handele.

✗ ✗ ✗

Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung zwischen der Bank und ihren Kooperationspartnern
Die Erklärung ist freiwillig und ohne Einfluss auf die Kontoeröffnung.

Die PSD Bank Köln eG und die
– Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Crailsheimer Str. 52, 74523 Schwäbisch Hall
– Union Asset Management Holding AG, Wiesenhüttenstraße 10, 60329 Frankfurt/Main
– R+V Allgemeine Versicherung AG, Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden
– R+V Lebensversicherung AG, Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden

– im Folgenden Kooperationspartner genannt –

arbeiten im Interesse einer umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden im/mit dem genossenschaftlichen FinanzVerbund zusammen.

Damit mich auch die Kooperationspartner der o.a. Bank sowie deren zuständige Außendienstmitarbeiter in allen Fragen zu Finanzdienstleistungen (z.B. Bau spa-
ren, Baufinanzierung, Immobilienvermittlung, sonstige Bank- und Versicherungsprodukte) umfassend beraten können, bin ich damit einverstanden, dass die Bank
den Kooperationspartnern bzw. deren zuständigen Außendienstmitarbeitern die für die Aufnahme und Durchführung der Beratung erforderlichen Angaben zur
 dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt.

Übermittelt werden dürfen (einzelne Datenkategorien können gestrichen werden):

– Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf oder vergleichbare Daten), – Kontokorrent (Saldo/Limit oder vergleichbare Daten), 
– Einlagen (Produktart, Guthaben, Verzinsung, Laufzeit oder vergleichbare Daten), – Karten (Produkt/Anzahl oder vergleichbare Daten),  
– Kredite (Produktart, Salden, Verzinsung, Laufzeit oder vergleichbare Daten), – Verwahrungsgeschäfte (Kurswert oder vergleichbare Daten).

In diesem Rahmen entbinde ich die Bank zugleich vom Bankgeheimnis. 

Ich bin einverstanden. Ich bin nicht einverstanden.          Bitte ankreuzen!

Die vorstehende Einwilligungserklärung kann ich ohne Einfluss auf den Vertrag mit der Bank jederzeit für die Zukunft widerrufen.



✗
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers/gesetzlichen Vertreters

Die Erklärung ist freiwillig und ohne Einfluss auf die Kontoeröffnung.

Die PSD Bank Köln eG und die 

– Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Crailsheimer Str. 52, 74523 Schwäbisch Hall

– Union Asset Management Holding AG, Wiesenhüttenstraße 10, 60329 Frankfurt/Main

– R+V Allgemeine Versicherung AG, Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden

– R+V Lebensversicherung AG, Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden

– im Folgenden Kooperationspartner genannt – 

arbeiten im Interesse einer umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden im/mit dem genossenschaftlichen
FinanzVerbund zusammen.

Damit mich auch die Kooperationspartner der o. a. Bank sowie deren zuständige Außendienstmitarbeiter in allen
Fragen zu Finanzdienst leistungen (z. B. Bausparen, Baufinanzierung, Immobilienvermittlung, sonstige Bank- und
Versicherungsprodukte) umfassend beraten können, bin ich damit einverstanden, dass die Bank den
 Kooperationspartnern bzw. deren zuständigen Außendienstmitarbeitern die für die Aufnahme und Durchführung
der Beratung erforder lichen Angaben zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt.

Übermittelt werden dürfen (einzelne Datenkategorien können gestrichen werden):

– Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf oder vergleichbare Daten), 

– Kontokorrent (Saldo/Limit oder vergleichbare Daten), 

– Karten (Produkt/Anzahl oder vergleichbare Daten),

– Einlagen (Produktart, Guthaben, Verzinsung, Laufzeit oder vergleichbare Daten), 

– Kredite (Produktart, Salden, Verzinsung, Laufzeit oder vergleichbare Daten),

– Verwahrungsgeschäfte (Kurswert oder vergleichbare Daten). 

In diesem Rahmen entbinde ich die Bank zugleich vom Bankgeheimnis. 

Ich bin einverstanden. Ich bin nicht einverstanden.          Bitte ankreuzen!

Die vorstehende Einwilligungserklärung kann ich ohne Einfluss auf den Vertrag mit der Bank jederzeit für
die Zukunft widerrufen.

Einwilligungserklärung für die
Datenübermittlung
zwischen der Bank und ihren Kooperationspartnern

980613 / Stand 04/10

Kontoinhaber

Name, Vorname

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Beruf, Branche

Frau       Herr 

Arbeitgeber

Telefon privat Telefon geschäftlich

Telefax E-Mail

PSD Kundennummer 

Antwort

PSD Bank Köln eG

Laurenzplatz 2

50667 Köln



Achtung!
Bitte unterschreiben und umgehend zurück senden.

Einwilligungserklärung

980612 / Stand 09/10

Antwort

PSD Bank Köln eG

Laurenzplatz 2

50667 Köln

Kontoinhaber

Name, Vorname

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Telefon privat

Frau       Herr 

E-Mail

PSD Kundennummer 

per Fax an: 0221/2770-999

oder

A
F
D
D

✗
Ort, Datum Unterschrift(en) der Kontoinhaber / gesetzlicher Vertreter

Ich/Wir willige(n) ein, durch die PSD Bank Köln eG oder einen Verbund- oder Kooperationspartner der
Bank zu Finanz- und Versicherungsprodukten (z.B. Einlage-, Anlage,- Kredit-, Versicherungs- und Bauspar-
produkte) der PSD Bank oder ihrer Verbund- und Kooperationspartner angerufen bzw. per E-Mail 
kontaktiert zu werden.

Verbund- und Kooperationspartner der Bank sind zurzeit:

✔ Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Crailheimer Str. 52, 74523 Schwäbisch Hall

✔ Union Asset Management Holding AG, Wiesenhüttenstr. 10, 60329 Frankfurt/Main

✔ R+V Allgemeine Versicherung AG, Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden

✔ R+V Lebensversicherung AG, Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden

Ich erhalte die Garantie,
dass Anrufe nur dann erfolgen, wenn es für mich wichtig ist. Eine Weitergabe meiner Daten an Dritte,
abweichend von bestehenden Erklärungen, schließt die PSD Bank Köln eG aus.

Diese Einwilligung kann jederzeit – ohne Einfluss auf das Vertragsverhältnis – widerrufen werden und gilt
für alle Konten über die Sie verfügen dürfen.

Einwilligungserklae#FFFFFFFF.ps - 9/17/2010 11:41 AM



'!0C17HH-abcbjb!

Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie
sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder
Reisepass identifizieren.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an PSD ServiceDirekt: 
0180/266 266 0 
6 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk max. 42 Cent/Min.

PSD Bank Köln eG
Laurenzplatz 2
50667 Köln

Abr.-Nummer

Referenz-Nummer
5 0 3 3 4 9 0 2 4 5 3 7 0 1

✂

Gegen Vorlage des Coupons führt der Postmitarbeiter die Identitätsfeststellung für Sie durch. Sie müssen nur
noch in Gegenwart des Postmitarbeiters eine Unterschrift leisten. Anschließend leitet die Deutsche Post AG die
gesamten Unterlagen (Ihren Umschlag mit den unterschriebenen Anträgen und die Identitätsfeststellung) an
uns weiter.

bitte hier abtrennen
989601 / Stand 04/10

1. Antrag zur Kontoeröffnung/
Darlehensantrag und ggf.
 weitere Formulare vollständig
ausfüllen und unterschreiben

PostIdent-Coupon Ausweis Umschlag mit Anträgen Ihre nächste Postfiliale

2. Gültigen Personalausweis 
(Vorder- und Rückseite) oder
Reisepass kopieren

3. Unterlagen in einen Umschlag
 einlegen und verschließen

'!0C17HH-abcbjb!

Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie
sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder
Reisepass identifizieren.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an PSD ServiceDirekt: 
0180/266 266 0 (6 Cent je Anruf)

PSD Bank Köln eG
Laurenzplatz 2
50667 Köln

Abr.-Nummer

Referenz-Nummer

5 0 3 3 4 9 0 2 4 5 3 7 0 1

Antwort

PSD Bank Köln eG
Laurenzplatz 2

50667 Köln

Porto zahlt

die 

PSD Bank.

PS
D

 1
7 

– 
08

.0
4

Kundennummer neu

Beitrittsdatum
Hinweis: Bitte in Druckschrift ausfüllen. – Gerasterte Felder bitte frei lassen.

Weitere Angaben zum Kontoinhaber
Eigentum Miete bei Eltern

dort wohnhaft seit Anzahl Personen im Haushalt Anzahl unterhaltsberechtigte Kinder

Angehörige(r) Dt. Post AG/Dt. Telekom AG Tochter Dt. Post AG/Dt. Telekom AG öffentl. Dienst Sonstiger Arbeitgeber

selbstständig
Beruf Berufsbranche

Name und Anschrift des Arbeitgebers

befristet ja, bis nein
dort beschäftigt seit Arbeitserlaubnis bis (bitte Kopie beifügen) Aufenthaltserlaubnis bis (bitte Kopie beifügen)

Staatsangehörigkeit gebietsfremd Steuerausländer

Einrichtung
Ich bitte um Einrichtung der folgenden Konten:

Ich möchte PSD GiroDirekt nutzen und bitte um Zusendung des Antrags/Antrag ist beigefügt. (Nicht Zutreffendes bitte streichen)

PSD SparDirekt mit 3-monatiger Kündigungsfrist. Monatlich möchte ich einen Betrag von EUR
(mind. 15,- EUR) sparen. Diesen Betrag bitte ich aus dem o. a. Konto monatlich zum 1.  15.  25. einzuziehen. 

Ich möchte am PSD ServiceDirekt/PSD TelefonBanking teilnehmen und bitte um Zusendung der Unterlagen.

Ich möchte meine Bankgeschäfte künftig mittels Onlinebanking/Internet tätigen und bitte um Zusendung der Unterlagen.

Außerdem möchte ich folgendes Angebot nutzen  

Bankverbindung zum Einzug

Girokonto Bankleitzahl Name und Ort der Bank Name des Kontoinhabers, falls nicht Sparer

PSD 13 / Stand 01/10

Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Rechnungsnummer gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 4 UStG

Umsatzsteuerbefreite Finanz-
dienstleistung, soweit sie
nicht die Verwahrung und
Verwaltung von Wertpapieren
zum Gegenstand hat.

Kundenstammvertrag/
Kontoeröffnung

Antwort

PSD Bank Köln eG

Laurenzplatz 2

50667 Köln

Kontoinhaber Frau Herr

Name, ggf. Geburtsname, Vorname(n)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon geschäftlich Telefon privat

Geburtsdatum Familienstand

E-Mail

Ja, ich will Mitglied werden und erkläre hiermit meinen Beitritt zur Genossenschaft.*
Eine Abschrift der Satzung in Ihrer gegenwärtig geltenden Fassung habe ich erhalten.

Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den Geschäftsanteil
zu leisten.

Ich ermächtige die Genossenschaft, einmalig EUR 10,23 die nach Gesetz und Satzung fällige Einzah-
lung dem u. g. Girokonto zu belasten.

*Sofern nicht gewünscht, diesen Satz bitte streichen.

SCHUFA-Erklärung
Ich/Wir willige(n) ein, dass die PSD Bank der SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Aufnahme und Beendigung dieser Kon-
toverbindung übermittelt.
Unabhängig davon wird die PSD Bank der SCHUFA auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z.B. Forderungsbetrag nach Kündigung, Konten- oder Kreditkarten-
missbrauch) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist.
Insoweit befreie(n) ich/wir die PSD Bank zugleich vom Bankgeheimnis.
Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen
Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an
Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfü-
gung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von 
Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen
(Score-Verfahren).
Ich/Wir kann/können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-
Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Adresse der SCHUFA lautet: 
SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover

✗

BS In. Inf. q. VK
Zur bankinternen Bearbeitung

Kundennummer des Auftraggebers

PSD 20 / Stand 08/09

Auftraggeber    Frau    Herr (Gläubiger der Kapitalerträge)

Name, Vorname

Geburtsname (bitte unbedingt angeben) Geburtsdatum

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon privat Telefon geschäftlich

E-Mail

Familienstand ledig verheiratet seit

geschieden seit verwitwet seit

getrennt lebend seit 

Antwort

PSD Bank Köln eG

Laurenzplatz 2

50667 Köln

Unterschriften

Datum Unterschrift Unterschrift Ehegatte - gesetzliche(r) Vertreter

Wichtig: Bei Ehegatten beide Unterschriften; bei Minderjährigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter (z.B. beide Elternteile)
*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von 1.602 EUR gilt nur bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des §26, Abs. 1,
Satz 1, EStG vorliegen. Der Freistellungsauftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

Hiermit erteile ich/erteilen wir*) Ihnen den Auftrag, meine/unsere*) bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom
Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitaler trägen die Erstattung von Kapital -
ertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

bis zu einem Betrag von € (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).

bis zur Höhe des für mich/uns*) geltenden Sparer-Pauschbetrags von insgesamt 801 € für Alleinstehende/1.602 € für
Verheiratete.

Dieser Auftrag gilt ab dem 

so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns*) erhalten.

bis zum .

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem BZSt übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungs-
verfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat
oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungs-
trägern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens
oder Vermögens erforderlich ist (§ 45 d EStG).

Ich versichere/Wir versichern*) dass mein/unser*) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere
Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801 €/1.602 €*)
nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern*) außerdem, dass ich/wir*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Frei-
stellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 €/1.602 €*) im Kalenderjahr die Freistellung oder
Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1
EStG erhoben.

ERSTAUFTRAG         

FOLGEAUFTRAG 
(früherer Auftrag wird damit widerrufen)

Ehegatte Frau Herr

Name, Vorname

Geburtsname (bitte unbedingt angeben) Geburtsdatum

Freistellungsauftragfür Kapitalerträge
(gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

✗ ✗

Freistellungs-Nr. 
(wird von der PSD Bank ausgefüllt)

BS In. Inf. q. VK
Zur bankinternen Bearbeitung

Schritt 2 Identitätsfeststellung – zwingend erforderlich
Die Identitätsfeststellung kann bei jeder Filiale der Deutschen Post AG und bei der PSD Bank durchgeführt
werden. Folgende Unterlagen müssen Sie mit zur Filiale der Deutschen Post AG nehmen: 

Schritt 1 Ihre Kontoeröffnungsunterlagen/Ihr Darlehensantrag

Identitätsfeststellung



Satzung
Stand: 26. September 2008

PSD Bank Köln eG
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I. Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehmens

§ 1 Firma und Sitz

(1) Die Firma der Genossenschaft lautet: PSD Bank Köln eG.

(2) Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Köln.

(3) Der Geschäftsbereich erstreckt sich auf das Gebiet, das in der abgebildeten Karte dargestellt ist.

§ 2 Zweck und Gegenstand

(1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

(2)  Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere
a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen,
b) die Annahme von sonstigen Einlagen,
c) die Gewährung von Krediten aller Art,
d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften,
e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs,
f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten,
g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung,
h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten,
i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Immobilien, Versicherungen und Reisen.

(3) Die Genossenschaft kann Niederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.

(4) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

II. Mitgliedschaft

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft können erwerben:
a)  natürliche Personen aus dem Geschäftsbereich der Genossenschaft, die in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis stehen bei der

Deutschen Post AG, Deutschen Telekom AG, Deutschen Postbank AG, BAnst PT; Bundesnetzagentur, Bundesdruckerei, Unfallkasse,
Museumsstiftung, Betriebskrankenkasse Post oder bei Unternehmen, an denen die vorstehend genannten Aufgabenträger beteiligt sind,
sowie Beschäftigte und Organmitglieder der PSD Banken.

b) ehemalige Beschäftigte und deren Hinterbliebene als Empfänger von Versorgungsleistungen oder Renten,
c) Angehörige der unter a) und b) genannten Personenkreise; Angehörige des öffentlichen Dienstes und sonstige Privatpersonen.
d) rechtsfähige Vereinigungen sowie gewerkschaftliche Organisationen, die unter Beteiligung der unter a) genannten Personen gebildet sind

und deren Beschäftigte.

(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch
a) eine von dem Beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Beitrittserklärung, die den Anforderungen des Genossenschaftsgesetzes ent-

sprechen muss und
b) Zulassung durch die Genossenschaft und
c) die Übernahme eines Geschäftsanteils.

(3) Das Mitglied ist unverzüglich in die Mitgliederliste (§ 16 Abs. 2 Buchstabe f) einzutragen und hiervon unverzüglich zu benachrichtigen.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch
a) Kündigung (§ 5),
b) Übertragung des Geschäftsguthabens (§ 6),
c) Tod (§ 7),
d) Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft (§ 8),
e) Ausschluss (§ 9).

§ 5 Kündigung

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres zu kündigen.

(2) Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden und der Genossenschaft mindestens drei Monate vor Schluss eines Geschäftsjahres zugehen. 

§ 6 Übertragung des Geschäftsguthabens

(1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein Geschäftsguthaben durch schriftlichen Vertrag auf einen anderen übertra-
gen und hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwerber unter Beachtung des § 3 Mitglied wird.

(2) Die Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf der Zustimmung der Genossenschaft.

§ 7 Ausscheiden durch Tod

Mit dem Tode scheidet ein Mitglied aus; seine Mitgliedschaft geht auf den Erben über. Die Mitgliedschaft des Erben endet mit dem Schluss des
Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist (§ 77 Abs. 1 des Genossenschaftsgesetzes).

§ 8 Auflösung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft

Wird eine juristische Person oder eine Personengesellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschäfts-
jahres, in dem die Auflösung oder das Erlöschen wirksam geworden ist. Im Falle der Gesamtrechtsnachfolge wird die Mitgliedschaft bis zum
Schluss des Geschäftsjahres durch den Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt.
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§ 9 Ausschluss

(1) Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres ausgeschlossen werden, wenn 
a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den satzungsmäßigen oder sonstigen der Genossenschaft gegenüber

bestehenden Verpflichtungen nicht nachkommt,
b) es unrichtige Jahresabschlüsse oder Vermögensübersichten einreicht oder sonst unrichtige oder unvollständige Erklärungen über seine

rechtlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse abgibt,
c) es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der Genossenschaft diese schädigt oder geschädigt hat oder wegen der Nichter-

füllung einer Verbindlichkeit gerichtliche Maßnahmen notwendig sind,
d) es zahlungsunfähig geworden oder überschuldet oder über sein Vermögen ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wor-

den ist,
e) es seinen Sitz oder Wohnsitz an einen Ort außerhalb des Geschäftsbereichs verlegt oder sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist,
f) die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Genossenschaft nicht vorhanden waren oder nicht mehr vorhanden sind,
g) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lässt, insbesondere wenn der Geschäftsbetrieb der Genossen-

schaft nicht oder nicht mehr genutzt wird.

(2) Für den Ausschluss ist der Vorstand zuständig. Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats können jedoch nur durch Beschluss der Vertre-
terversammlung ausgeschlossen werden.

(3) Vor der Beschlussfassung ist dem Auszuschließenden Gelegenheit zu geben, sich zu dem beabsichtigten Ausschluss zu äußern. Hierbei sind ihm
die wesentlichen Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruhen soll, sowie der satzungsmäßige Ausschlussgrund mitzuteilen.

(4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruht, sowie den satzungsmäßigen
Ausschließungsgrund anzugeben.

(5) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand unverzüglich durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Von der Absendung des
Briefes an kann das Mitglied nicht mehr Vertreter bzw. Ersatzvertreter und auch nicht Mitglied des Wahlausschusses sein, der gemäß der Wahl-
ordnung (§ 26 e Abs. 2) zu bilden ist; es kann auch nicht an der Wahl zur Vertreterversammlung teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstands
oder Aufsichtsrats sein.

(6) Der Ausgeschlossene kann, wenn nicht die Vertreterversammlung den Ausschluss beschlossen hat, innerhalb eines Monats seit der Absendung
des Briefes Beschwerde beim Aufsichtsrat einlegen. Die Beschwerdeentscheidung des Aufsichtsrats ist genossenschaftsintern endgültig.

(7) Es bleibt dem Ausgeschlossenen unbenommen, gegen den Ausschluss den ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten. Der ordentliche Rechtsweg
ist jedoch ausgeschlossen, wenn das Mitglied von der Beschwerdemöglichkeit gemäß Abs. 6 keinen Gebrauch gemacht hat.

§ 10 Auseinandersetzung

(1) Für die Auseinandersetzung zwischen dem ausgeschiedenen Mitglied und der Genossenschaft ist der festgestellte Jahresabschluss maßge-
bend; Verlustvorträge sind entsprechend dem Geschäftsanteil zu berücksichtigen. Im Fall der Übertragung des Geschäftsguthabens (§ 6) findet
eine Auseinandersetzung nicht statt.

(2) Das ausgeschiedene Mitglied hat Anspruch auf Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens. Darüber hinaus hat es keine Ansprüche auf
das Vermögen der Genossenschaft. Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied
zustehenden fälligen Forderungen gegen das Auseinandersetzungsguthaben aufzurechnen. Der Genossenschaft haftet das Auseinanderset-
zungsguthaben des Mitglieds als Pfand für einen etwaigen Ausfall, insbesondere im Insolvenzverfahren des Mitglieds.

§ 11 Rechte der Mitglieder

Jedes Mitglied hat das Recht, nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes und der Satzung die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu
nehmen und an der Gestaltung der Genossenschaft mitzuwirken. Es hat insbesondere das Recht,

a) an der Wahl zur Vertreterversammlung teilzunehmen und sich im Rahmen der Vorschriften dieser Satzung um das Vertreteramt zu bewerben,
b) als Vertreter in der Vertreterversammlung Auskünfte über Angelegenheiten der Genossenschaft zu verlangen (§ 34),
c) Anträge für die Tagesordnung der Vertreterversammlung einzureichen; hierzu bedarf es der Unterschriften mindestens des zehnten Teils der

Vertreter bzw. der Genossenschaftsmitglieder, höchstens jedoch von 100 Mitgliedern,
d) bei Anträgen auf Berufung außerordentlicher Vertreterversammlungen mitzuwirken; zu solchen Anträgen bedarf es der Unterschriften

mindestens des zehnten Teils der Vertreter bzw. der Genossenschaftsmitglieder, höchstens jedoch von 500 Mitgliedern,
e) nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen und Beschlüsse am Jahresgewinn teilzunehmen,
f) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Vertreterversammlung eine Abschrift des Jahresabschlusses, des Lageberichts

und des Berichts des Aufsichtsrats zu verlangen,
g) die Niederschrift über die Vertreterversammlung einzusehen,
h) das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichts einzusehen,
i) die Mitgliederliste einzusehen,
j) die Liste mit den Namen und Anschriften der gewählten Vertreter einzusehen bzw. eine Abschrift der Liste zur Verfügung gestellt zu bekom-

men.

§ 12 Pflichten der Mitglieder

Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. Es hat insbesondere
a) den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und den Beschlüssen der Vertreterversammlung nachzukommen,
b) die Einzahlungen auf den Geschäftsanteil gemäß § 37 zu leisten, 
c) der Genossenschaft jede Änderung seiner Anschrift, bei Unternehmen Änderungen der Rechtsform sowie der Inhaber- und Beteiligungsver-

hältnisse unverzüglich mitzuteilen.
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III. Organe der Genossenschaft

§ 13 Organe der Genossenschaft

Organe der Genossenschaft sind:
A.  Der Vorstand
B.  Der Aufsichtsrat
C.  Die Vertreterversammlung

A. Der Vorstand

§ 14 Leitung der Genossenschaft

(1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Sat-
zung und der Geschäfts ordnung für den Vorstand.

(3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich nach Maßgabe des § 15 der Satzung.

§ 15 Vertretung

(1) Zwei Vorstandsmitglieder können rechtsverbindlich für die Genossenschaft zeichnen und Erklärungen abgeben (gesetzliche Vertretung).

(2) Die Vorschriften über die Erteilung von Prokura und sonstigen Vollmachten bleiben unberührt (rechtsgeschäftliche Vertretung). Näheres
regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand.

§ 16 Aufgaben und Pflichten des Vorstandes

(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Kreditge-
nossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die
Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren.

(2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet,
a) die Geschäfte entsprechend genossenschaftlicher Zielsetzung zu führen,
b) eine Geschäftsordnung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aufzustellen, die der einstimmigen Beschlussfassung im Vorstand bedarf und

von allen Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist,
c) die für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwendigen personellen, sachlichen und organisatorischen Maßnahmen rechtzeitig zu

planen und durchzuführen,
d) für ein ordnungsgemäßes Rechnungswesen zu sorgen, 
e) die Bestimmungen des Statuts der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken einschließlich der Verfah-

rensregeln zu beachten,
f) über die Zuständigkeit für die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs sowie für das Führen der Mitgliederliste nach Maßgabe des Genossen-

schaftsgesetzes zu entscheiden, 
g) ordnungsgemäße Inventuren vorzunehmen und ein Inventarverzeichnis zum Ende des Geschäftsjahres aufzustellen und unverzüglich dem

Aufsichtsrat vorzulegen,
h) innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht aufzustellen, beides unverzüglich dem

Aufsichtsrat und – gegebenenfalls nach Prüfung gemäß § 340 k HGB – sodann mit dessen Bericht der Vertreterversammlung zur Feststellung
des Jahresabschlusses vorzulegen,

i) im Prüfungsbericht festgehaltene Mängel abzustellen und dem Prüfungsverband darüber zu berichten,
j) dem Prüfungsverband Einberufung, Termin, Tagesordnung und Anträge für die Vertreterversammlung rechtzeitig anzuzeigen,
k) dem Prüfungsverband von allen beabsichtigten Satzungsänderungen rechtzeitig Mitteilung zu machen.

§ 17 Berichterstattung gegenüber dem Aufsichtsrat

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat mindestens vierteljährlich, auf Verlangen oder bei wichtigem Anlass unverzüglich über die geschäftliche Ent-
wicklung der Genossenschaft – insbesondere im Hinblick auf etwaige Kreditrisiken –, die Einhaltung der genossenschaftlichen Grundsätze und die
Unternehmensplanung zu unterrichten.

§ 18 Zusammensetzung und Dienstverhältnis

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt; er kann einen Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands ernennen.

(3) Der Aufsichtsratsvorsitzende, bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter, unterzeichnet namens der Genossenschaft die Dienstverträge mit
den Vorstandsmitgliedern.

(4) Für die Kündigung des Dienstverhältnisses eines Vorstandsmitglieds unter Einhaltung der vertraglichen oder gesetzlichen Frist sowie für den
Abschluss von Aufhebungsvereinbarungen ist der Aufsichtsrat, vertreten durch seinen Vorsitzenden bzw. bei dessen Verhinderung durch sei-
nen Stellvertreter, zuständig. Für die außerordentliche Kündigung des Dienstverhältnisses aus wichtigem Grund (fristlose Kündigung) ist die
Vertreterversammlung zuständig. Die Beendigung des Dienstverhältnisses hat die Aufhebung der Organstellung zur Folge.

(5) Mitglieder des Vorstands scheiden mit Ende des Kalenderjahres aus dem Vorstand aus, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden.

(6) Der Aufsichtsrat ist befugt, nach seinem Ermessen Mitglieder des Vorstands vorläufig, bis zur Entscheidung der unverzüglich zu berufenden
Vertreterversammlung, von ihren Geschäften zu entheben und die erforderlichen Maßnahmen zur einstweiligen Fortführung der Geschäfte
zu treffen.

§ 19 Willensbildung

(1) Die Entscheidungen des Vorstands bedürfen grundsätzlich der Beschlussfassung. Näheres regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand.

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder mitwirkt. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig abgege-
benen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
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(3) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von den an
der Beratung mitwirkenden Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. Näheres regelt die Geschäftsordnung für den Vorstand.

(4) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die Interessen eines Vorstandsmitglieds, seines Ehegatten oder Lebenspartners, sei-
ner Eltern, Kinder, Ge schwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person berühren, darf das betreffende Vor-
standsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Vorstandsmitglied ist jedoch vor der Beschlussfassung zu hören.

§ 20 Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzunehmen, wenn nicht durch besonderen Beschluss des Auf-
sichtsrats die Teilnahme für den einzelnen Fall ausgeschlossen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrats hat der Vorstand die erforderlichen Auskünf-
te über geschäftliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrats haben die Mitglieder des Vorstands kein Stimmrecht.

§ 21 Organkredite

Kredite an Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats sowie an andere Personen im Sinne des § 15 Kreditwesengesetzes bedürfen der einstimmi-
gen Beschlussfassung des Vorstands und der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats.

B. Der Aufsichtsrat

§ 22 Aufgaben und Pflichten

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossen-
schaft zu unterrichten; er hat auch darüber zu wachen, dass der Vorstand die Bestimmungen des Statuts der Sicherungseinrichtung des Bun-
desverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken einschließlich der Verfahrensregeln beachtet. Er kann jederzeit Berichterstattung vom Vorstand
verlangen und selbst oder durch einzelne von ihm zu bestimmende Mitglieder die Bücher und Schriften der Genossenschaft sowie den Kassen-
bestand und die Bestände an Wertpapieren und Handelspapieren einsehen und prüfen. Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann
Auskünfte, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen.

(2) Der Aufsichtsrat kann zur Erfüllung seiner gesetzlichen und satzungsmäßigen Pflichten aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und sich der Hilfe
von Sachverständigen auf Kosten der Genossenschaft bedienen. Soweit der Aufsichtsrat Ausschüsse bildet, bestimmt er, ob diese beratende
oder entscheidende Befugnis haben; außerdem bestimmt er die Zahl der Ausschussmitglieder. Ein Ausschuss mit Entscheidungsbefugnis muss
mindestens aus drei Personen bestehen. Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder – bei Beschlussfassung
über Organkredite jedoch nicht weniger als drei – anwesend sind. Für die Beschluss fassung gilt ergänzend § 25 (2).

(3) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung eines Jahresüberschusses oder
für die Deckung eines Jahresfehlbetrages zu prüfen und der Vertreterversammlung vor Feststellung des Jahresabschlusses darüber Bericht zu
erstatten. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats hat den Inhalt des Prüfungsberichts zur Kenntnis zu nehmen. 

(4) Der Aufsichtsrat hat an der Besprechung des voraussichtlichen Ergebnisses der gesetzlichen Prüfung (Schlussbesprechung) teilzunehmen und
sich in der nächsten Vertreterversammlung über das Ergebnis dieser Prüfung zu erklären.

(5) Einzelheiten über die Erfüllung der dem Aufsichtsrat obliegenden Pflichten regelt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. Sie ist vom Auf-
sichtsrat nach Anhörung des Vorstands aufzustellen und jedem Mitglied des Aufsichtsrats gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen.

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitglieds einer Kre-
ditgenossenschaft anzuwenden. Sie haben über alle vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft sowie der Mitglieder und
Kunden, die ihnen durch die Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren.

(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen keine nach dem Geschäftsergebnis bemessene Vergütung (Tantieme) beziehen. Auslagen können
ersetzt werden. Eine Pauschal erstattung dieser Auslagen beschließen Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 23 Abs. 1 Buchst. j. Darüber hinaus-
gehende Vergütungen bedürfen der Beschlussfassung der Vertreterversammlung.

(8) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern gerichtlich und außergerichtlich.

(9) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, im Fall dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter, vollzogen.

§ 23 Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat

(1) Über folgende Angelegenheiten beraten Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam und beschließen in getrennter Ab stim  mung:
a) den Erwerb, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten; ausgenommen sind

der Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zur Rettung eigener Forderungen sowie deren Veräußerung,
b) die Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe von Geschäften im Sinne von § 2 Abs. 2, soweit nicht die Vertreterversammlung nach § 30

Buchstabe m) zuständig ist,
c) die Übernahme und die Aufgabe von Beteiligungen,
d) die Abgabe von rechtserheblichen Erklärungen von besonderer Bedeutung, insbesondere den Abschluss von Dienst-, Miet- und anderen

Verträgen, durch welche wiederkehrende Verpflichtungen in erheblichem Umfang für die Genossenschaft begründet werden, über die
Anschaffung und Veräußerung von beweglichen Sachen mit einem Wert, welcher den in der Geschäftsordnung für den Vorstand festgesetz-
ten Höchstbetrag überschreitet sowie die erforderlichen Er klärungen im Zusammenhang mit dem Statut der Sicherungseinrichtung des Bun-
desverbandes der Volks- und Raiffeisenbanken,

e) den Beitritt zu Verbänden,
f) die Festlegung von Termin und Ort der ordentlichen Vertreterversammlung,
g) die Verwendung der Ergebnisrücklagen gemäß § 39,
h) die Errichtung und Schließung von Niederlassungen und Zweigstellen,
i) die Erteilung von Prokura,
j) die Festsetzung von Pauschalerstattungen der Auslagen an Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 22 Abs. 7,
k) die Hereinnahme von Genussrechtskapital, die Begründung nachrangiger Verbindlichkeiten und stiller Beteiligungen,
l) Geld- und Kapitalanlagerichtlinien,
m) Kreditrichtlinien und Beleihungsgrundsätze.

(2) Gemeinsame Sitzungen werden von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter einberufen. Für die Einberufung gilt § 25
Abs. 4 Satz 2 entsprechend.

(3) Den Vorsitz in den gemeinsamen Sitzungen führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder dessen Stellvertreter.

(4) Vorstand und Aufsichtsrat sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Vorstands und mehr als die Hälfte der Mitglieder
des Aufsichtsrats anwesend sind.
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(5) Ein Antrag ist abgelehnt, wenn er nicht die Mehrheit sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat findet.

(6) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken in ein gemeinsames Protokoll aufzunehmen; das Ergebnis der getrennten Abstimmung ist hierbei festzuhal-
ten; ergänzend gilt § 19 Abs. 3 und § 25 Abs. 5 entsprechend.

§ 24 Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden.

(2) Bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats muss jeder Wahlberechtigte die Möglichkeit haben, über jeden einzelnen Kandidaten abzustim-
men. Für die Wahl gilt im Übrigen § 33 Abs. 3 bis 5.

(3) Das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds beginnt mit dem Schluss der Vertreterversammlung, die die Wahl vorgenommen hat, und endet am
Schluss der Vertreterversammlung, die für das dritte Geschäftsjahr nach der Wahl stattfindet; hierbei wird das Geschäftsjahr, in welchem das
Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, mitgerechnet. Jährlich scheidet ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder aus. Für das Ausscheiden ist die
Amtsdauer maßgebend; bei gleicher Amtsdauer entscheidet das Los. Ist die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht durch drei teilbar, so schei-
det zunächst der kleinere Teil aus. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Scheiden Mitglieder im Laufe einer Amtszeit aus, so besteht der Aufsichtsrat bis zur nächsten ordentlichen Vertreterversammlung, in der die
Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus den verbleibenden Mitgliedern. Frühere Ersatzwahlen durch eine außerordentliche Vertreter-
versammlung sind nur dann erforderlich, wenn die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter drei herabsinkt. Ersatzwahlen erfolgen für den Rest
der Amtsdauer ausgeschiedener Aufsichtsratsmitglieder.

(5) Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, können nicht in den Aufsichtsrat gewählt werden.

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen nicht zugleich Vorstandsmitglieder, dauernde Stellvertreter der Vorstandsmitglieder, Prokuristen oder
zum Betrieb des gesamten Geschäfts ermächtigte Handlungsbevollmächtigte sein.

(7) Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder können erst in den Aufsichtsrat gewählt werden, wenn sie für ihre gesamte Vorstandstätigkeit
entlastet worden sind.

§ 25 Konstituierung, Beschlussfassung

(1) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an jede Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter.
Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch seinen Vorsitzenden, im Verhinderungsfalle durch dessen Stellvertreter, einberufen. Solange ein
Vorsitzender und ein Stellvertreter nicht gewählt oder verhindert sind, werden die Aufsichtsratssitzungen durch das an Lebensjahren älteste
Aufsichtsratsmitglied einberufen.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgerechnet. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Fall das Los; § 33 gilt sinngemäß.

(3) Eine Beschlussfassung ist in dringenden Fällen auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher Abstimmung oder durch andere
Fernkommunikationsmedien zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter eine solche Beschlussfassung veranlasst
und kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht.

(4) Die Sitzungen des Aufsichtsrats sollen mindestens vierteljährlich stattfinden. Außerdem hat der Vorsitzende eine Sitzung unter Mitteilung der
Tagesordnung einzuberufen, sooft dies im Interesse der Genossenschaft nötig erscheint oder wenn es der Vorstand oder mindestens die Hälfte
der Aufsichtsratsmitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so kön-
nen die Antragsteller unter Mitteilung des Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat einberufen.

(5) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu protokollieren. Die Protokolle sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von mindes-
tens zwei Sitzungsteilnehmern zu unterzeichnen und mit den sonstigen Unterlagen bei der Genossenschaft aufzubewahren.

(6) Wird über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die Interessen eines Aufsichtsratsmitglieds, seines Ehegatten oder Lebenspartner, sei-
ner Eltern, Kinder, Geschwister oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person berühren, darf das betreffende Aufsichts-
ratsmitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen. Das Aufsichtsratsmitglied ist jedoch vor der Beschluss fassung zu hören.

C. Die Vertreterversammlung

§ 26 Ausübung der Mitgliedsrechte

Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt.

§ 26 a Zusammensetzung und Stimmrecht

(1) Die Vertreterversammlung besteht aus den gewählten Vertretern der vier zu bildenden Bezirke Köln, Bonn, Aachen, Trier. 

(2) Jeder Vertreter hat eine Stimme. Er kann nicht durch Bevollmächtigte vertreten werden.

(3) Die Vertreter sind an Weisungen ihrer Wähler nicht gebunden.

(4) Niemand kann sein Stimmrecht ausüben, wenn darüber Beschluss gefasst wird, ob er zu entlasten oder von einer Verbindlichkeit zu befreien
ist, oder ob die Genossenschaft gegen ihn einen Anspruch geltend machen soll. Er ist jedoch vor der Beschluss fassung zu hören.

(5) Die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats nehmen an der Vertreterversammlung ohne Stimmrecht teil. Sie können jedoch jederzeit das
Wort ergreifen und Anträge stellen.

§ 26 b Wählbarkeit

(1) Vertreter können nur natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Personen sein, die Mitglied der Genossenschaft sind und nicht dem Vorstand
oder Aufsichtsrat angehören.

(2) Ein Mitglied kann nicht als Vertreter gewählt werden, wenn es aus der Genossenschaft ausgeschlossen worden ist (§ 9 Abs. 5).

§ 26 c Wahlturnus und Zahl der Vertreter

(1) Die Wahl zur Vertreterversammlung findet alle 5 Jahre statt. Für je 500 Mitglieder ist nach Maßgabe der gemäß § 26 e Abs. 2 aufzustellenden
Wahlordnung in den Bezirken ein Vertreter zu wählen. Maßgeblich ist der Mitgliederstand am letzten Tag des der Wahl vorhergegangenen
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Geschäftsjahres. Zusätzlich erhält jeder Bezirk zwei Vertreter, die ebenfalls zu wählen sind. Unter Festlegung der Reihenfolge ihres
Nachrückens sind mindestens fünf Ersatzvertreter je Bezirk zu wählen.

(2) Eine vorzeitige Neuwahl zur Vertreterversammlung findet statt, wenn die Zahl der Vertreter unter Berücksichtigung nachgerückter Ersatzver-
treter unter die gesetzliche Mindestzahl von 50 absinkt.

§ 26 d Aktives Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt ist jedes bei der Bekanntmachung der Wahl in der Mitgliederliste eingetragene Mitglied. Ausgeschlossene Mitglieder haben
kein Wahlrecht (§ 9 Abs. 5). 

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(3) Geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige Personen sowie juristische Personen üben ihr Wahlrecht durch den gesetzlichen Vertreter, Per-
sonengesellschaften durch ihre zur Vertretung ermächtigten Gesellschafter aus. 

(4) Mitglieder, deren gesetzliche Vertreter oder zur Vertretung ermächtigte Gesellschafter können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen.
Mehrere Erben eines verstorbenen Mitglieds (§ 7) können das Wahlrecht nur durch einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten ausüben. Ein
Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten. Bevollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft, Ehegatten,
Eltern, Kinder oder Geschwister des Mitglieds sein oder müssen zum Vollmachtgeber in einem Gesellschafts- oder Anstellungsverhältnis ste-
hen. Personen, an die die Mitteilung über den Ausschluss abgesandt ist (§ 9 Abs. 5), können nicht bevollmächtigt werden.

(5) Wahlberechtigte gesetzliche bzw. ermächtigte Vertreter oder Bevollmächtigte müssen ihre Vertretungsbefugnis auf Verlangen des Wahlaus-
schusses schriftlich nachweisen.

§ 26 e Wahlverfahren

(1) Die Vertreter sowie die Ersatzvertreter werden in allgemeiner, unmittelbarer, gleicher und geheimer Wahl in den gebildeten Bezirken gewählt. 

(2) Näheres über das Wahlverfahren einschließlich der Feststellung des Wahlergebnisses regelt die Wahlordnung für die Bezirkswahl, die vom Vor-
stand und Aufsichtsrat aufgrund übereinstimmender Beschlüsse erlassen wird; der Beschluss des Vorstands muss einstimmig gefasst werden.
Die Wahlordnung bedarf der Zustimmung der Vertreterversammlung.

(3) Fällt ein Vertreter vor Ablauf der Amtszeit weg, so tritt ein Ersatzvertreter an seine Stelle; dessen Amtszeit erlischt spätestens mit Ablauf der
Amtszeit des Vertreters.

(4) Eine Liste mit den Namen und Anschriften der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter ist mindestens zwei Wochen lang in den Geschäftsräu-
men der Genossenschaft am Hauptsitz und ihren Niederlassungen zur Einsichtnahme für die Mitglieder auszulegen. Dies ist in der durch § 46
bestimmten Form bekannt zu machen. Die Auslegefrist beginnt mit der Bekanntmachung. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen,
dass jedes Mitglied jederzeit eine Abschrift der Liste der Vertreter und Ersatzvertreter verlangen kann.

§ 26 f Amtsdauer, Beginn und Ende des Vertreteramtes

(1) Die Vertreter werden nach Maßgabe von Abs. 2 auf fünf Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Das Amt des Vertreters beginnt mit Annahme der Wahl, frühestens jedoch mit dem Zeitpunkt, in welchem mindes tens 50 Vertreter die Wahl
angenommen haben. Eine Pflicht zur Annahme der Wahl als Vertreter besteht nicht. Der Gewählte hat sich jedoch unverzüglich über die
Annahme der Wahl zu erklären. Lehnt er innerhalb einer ihm bei Mitteilung seiner Wahl zu setzenden Frist von zwei Wochen die Wahl nicht
ab, so gilt diese als von ihm angenommen.

(3) Das Amt des Vertreters endet, wenn nach einer durchgeführten Neuwahl mindes tens 50 Vertreter die Wahl angenommen haben, spätestens
jedoch mit Ablauf der Vertreterversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das vierte Geschäftsjahr beschließt,
wobei das Geschäftsjahr, in dem die Vertreter gewählt wurden, nicht mitgerechnet wird. Es endet jedoch vorzeitig, wenn der Vertreter aus der
Genossenschaft ausscheidet oder ausgeschlossen wird, die Wahl in den Vorstand oder Aufsichtsrat annimmt, sein Amt niederlegt, stirbt,
geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt wird.

(4) Zum Nachweis der Vertretungsbefugnis erhält jeder Vertreter nach Annahme der Wahl einen Ausweis, dessen Gültigkeit mit der Beendigung
seines Amtes erlischt.

§ 27 Frist und Tagungsort

(1) Die ordentliche Vertreterversammlung hat innerhalb der ersten sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres stattzufinden.

(2) Außerordentliche Vertreterversammlungen können nach Bedarf einberufen werden.

(3) Die Vertreterversammlung findet am Sitz der Genossenschaft statt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat gem. § 23 Abs. 1 Buchst. f einen
anderen Tagungsort festlegen.

§ 28 Einberufung und Tagesordnung

(1) Die Vertreterversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Der Aufsichtsrat ist zur Einberufung berechtigt und verpflichtet, wenn hierfür
ein gesetzlicher oder satzungsmäßiger Grund vorliegt oder wenn dies im Interesse der Genossenschaft erforderlich ist, namentlich auf Verlan-
gen des Prüfungsverbandes.

(2) Die Vertreter oder die Mitglieder der Genossenschaft können in Textform unter Anführung des Zwecks und der Gründe die Einberufung einer
außerordentlichen Vertreterversammlung verlangen. Hierzu bedarf es mindestens des zehnten Teils der Vertreter bzw. der Mitglieder, höch-
stens jedoch von 500 Mitgliedern. Mitglieder auf deren Verlangen eine Vertreterversammlung einberufen wird, können an dieser Versamm-
lung teilnehmen, das Rede- u. Antragsrecht wird von einem von den teilnehmenden Mitgliedern zu bestimmenden Mitglied ausgeübt.

(3) Die Vertreterversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter oder durch Bekanntmachung in der durch § 46 vor-
gesehenen Form einberufen, unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen, die zwischen dem Tage des Zugangs (Abs. 7) bzw. der
Veröffentlichung der Einberufung und dem Tag der Vertreterversammlung liegen muss. Bei der Einberufung ist die Tagesordnung bekannt zu
machen. Die Tagesordnung ist allen Mitgliedern durch Veröffentlichung in den durch § 46 bestimmten Form oder im Internet unter der Adres-
se der Genossenschaft oder durch unmittelbaren Benachrichtigung bekannt zu machen. Vorschläge für die Wahl der Mitglieder des Aufsichts-
rats können von jedem Mitglied eingereicht werden; sie müssen mindestens drei Geschäftstage vor der Vertreterversammlung in der
Geschäftsstelle der Genossenschaft eingegangen sein.

(4) Die Tagesordnung wird von demjenigen festgesetzt, der die Vertreterversammlung einberuft. Die Vertreter oder die Mitglieder der Genossen-
schaft können in Textform unter Anführung des Zwecks und der Gründe verlangen, dass Gegenstände zur Beschlussfassung in der Vertreter-
versammlung angekündigt werden; hierzu bedarf es mindestens des zehnten Teils der Vertreter bzw. Genossenschaftsmitglieder, höchstens
jedoch von 100 Mitgliedern. Mitglieder, auf deren Verlangen Gegenstände zur Beschlussfassung angekündigt werden, können an dieser Ver-
sammlung teilnehmen; das Rede- und Antragsrecht hinsichtlich dieser Gegenstände wird von einem von der teilnehmenden Mitgliedern zu
bestimmenden Mitglied ausgeübt.
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(5) Über Gegenstände, deren Verhandlung nicht so rechtzeitig angekündigt ist, dass mindestens eine Woche zwischen dem Zugang der Ankündi-
gung (Absatz 7) und dem Tag der Vertreterversammlung liegt, können Beschlüsse nicht gefasst werden; hiervon sind jedoch Beschlüsse über
den Ablauf der Versammlung sowie über Anträge auf Berufung einer außerordentlichen Vertreterversammlung ausgenommen.

(6) Zu Anträgen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es keiner Ankündigung.

(7) In den Fällen der Absätze 3 und 5 gelten die Mitteilungen als zugegangen, wenn sie zwei Werktage vor Beginn der Frist zur Post gegeben wor-
den sind.

§ 29 Versammlungsleitung

Den Vorsitz in der Vertreterversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter (Versammlungsleiter). Durch den
Beschluss der Vertreterversammlung kann der Vorsitz einem Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats, einem anderen Mitglied der Genossen-
schaft oder einem Vertreter des Prüfungsverbandes übertragen werden. Der Versammlungsleiter ernennt einen Schriftführer und erforderlichen-
falls Stimmenzähler. 

§ 30 Gegenstände der Beschlussfassung

Die Vertreterversammlung beschließt über die im Genossenschaftsgesetz und in dieser Satzung bezeichneten Angelegenheiten, insbesondere über
a) Änderung der Satzung,
b) Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts des Prüfungsverbandes,
c) Feststellung des Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresüberschusses oder Deckung des Jahresfehlbetrages,
d) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats,
e) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie Festsetzung einer Vergütung im Sinne von § 22 Abs. 7,
f) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie außerordentliche Kündigung der Dienstverträge der 

Vorstandsmitglieder,
g) Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft,
h) Wahl eines Bevollmächtigten zur Führung von Prozessen gegen Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung,
i) Führung von Prozessen gegen im Amt befindliche und ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder wegen ihrer Organstellung,
j) Festsetzung der Beschränkungen bei Kreditgewährung gemäß § 49 des Genossenschaftsgesetzes,
k) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden,
l) Verschmelzung der Genossenschaft,
m) Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe eines Geschäftsbereichs, der den Kernbereich der Genossenschaft berührt,
n) Auflösung der Genossenschaft,
o) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auflösung,
p) Änderung der Rechtsform,
q) Zustimmung zur Wahlordnung und Wahlen zum Wahlausschuss.

§ 31 Mehrheitserfordernisse

(1) Die Beschlüsse der Vertreterversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder
diese Satzung eine größere Mehrheit vorschreibt.

(2) Eine Mehrheit von drei Vierteln der gültig abgegebenen Stimmen ist insbesondere in folgenden Fällen erforderlich:
a) Änderung der Satzung,
b) Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstands mit Ausnahme der in § 40 des Genossenschaftsgesetzes geregelten Fälle sowie von

Mitgliedern des Aufsichtsrats,
c) Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aus der Genossenschaft,
d) Austritt aus genossenschaftlichen Verbänden,
e) Verschmelzung der Genossenschaft,
f) Auflösung der Genossenschaft,
g) Fortsetzung der Genossenschaft nach beschlossener Auflösung.

(3) Ein Beschluss über die Änderung der Rechtsform bedarf der Mehrheit von neun Zehnteln der gültig abgegebenen Stimmen. Bei der Beschluss-
fassung über die Auflösung sowie die Änderung der Rechtsform müssen über die gesetzlichen Vorschriften hinaus zwei Drittel aller Vertreter
in einer nur zu diesem Zweck einberufenen Versammlung anwesend sein. Wenn diese Mitgliederzahl in der Versammlung, die über die Auflö-
sung oder über die Änderung der Rechtsform beschließt, nicht erreicht ist, kann jede weitere Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen Vertreter innerhalb desselben Geschäftsjahres über die Auflösung oder Änderung der Rechtsform beschließen.

(4) Vor Beschlussfassung über die Verschmelzung, Auflösung oder Fortsetzung der aufgelösten Genossenschaft sowie die Änderung der Rechts-
form ist der Prüfungsverband zu hören. Ein Gutachten des Prüfungsverbandes ist vom Vorstand rechtzeitig zu beantragen und in der Vertre-
terversammlung zu verlesen.

(5) Die Absätze 3 und 4 können nur unter den in Absatz 3 genannten Voraussetzungen geändert werden.

§ 32 Entlastung

(1) Ein Vertreter kann das Stimmrecht nicht ausüben, wenn darüber Beschluss gefasst wird, ob er zu entlasten ist.

(2) Über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ist getrennt abzustimmen; hierbei haben weder die Mitglieder des Vorstands noch des Auf-
sichtsrats ein Stimmrecht.

§ 33 Abstimmungen und Wahlen

(1) Abstimmungen und Wahlen müssen geheim erfolgen, wenn der Vorstand, der Aufsichtsrat oder mindestens der vierte Teil der bei der
Beschlussfassung hierüber gültig abgegebenen Stimmen es verlangt.

(2) Bei der Feststellung des Stimmverhältnisses werden nur die gültig abgegebenen Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen und ungültige Stim-
men werden nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt, bei Wahlen entscheidet in diesen Fällen das Los. Für
jeden zu wählenden Kandidaten kann jeweils nur eine Stimme abgegeben werden.

(3) Wird eine Wahl mit Stimmzetteln durchgeführt, so hat jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie Mandate zu vergeben sind. Der Wahlbe-
rechtigte bezeichnet auf dem Stimmzettel die vorgeschlagenen Kandidaten, denen er seine Stimme geben will. Gewählt sind die Kandidaten,
die die meisten Stimmen erhalten. 
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(4) Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgeführt, so ist für jedes zu vergebende Mandat ein besonderer Wahlgang erforderlich. Gewählt ist, wer
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Erhält kein Kandidat im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit, so
wird eine Stichwahl zwischen jeweils den beiden Kandidaten durchgeführt, die die meisten Stimmen erhalten haben. In diesem Fall ist der
Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen erhält. Sind nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen, als Mandate neu zu besetzen sind, so kann
gemeinsam (en bloc) abgestimmt werden, sofern dem nicht widersprochen wird.

(5) Der Gewählte hat unverzüglich der Genossenschaft gegenüber zu erklären, ob er die Wahl annimmt.

§ 34 Auskunftsrecht

(1) Jedem Vertreter ist auf Verlangen in der Vertreterversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Genossenschaft zu geben, soweit es zur
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunft erteilt der Vorstand oder der Aufsichtsrat.

(2) Die Auskunft darf verweigert werden, soweit
a) die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Genossenschaft einen nicht unerheblichen Nach-

teil zuzufügen;
b) die Fragen steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern betreffen;
c) die Erteilung der Auskunft strafbar wäre oder eine gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Geheimhaltungspflicht verletzt würde;
d) das Auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Dritten betrifft;
e) es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern oder Mitarbeitern der Genossenschaft handelt;
f) die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumutbaren Verlängerung der Vertreterversammlung führen würde.

§ 35 Versammlungsniederschrift

(1) Beschlüsse der Vertreterversammlung sind zu Beweiszwecken ordnungsgemäß zu protokollieren.

(2) Die Niederschrift soll spätestens innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Dabei sollen Ort und Tag der Versammlung, Name des Versammlungslei-
ters sowie Art und Ergebnis der Abstimmungen und die Feststellung des Versammlungsleiters über die Beschlussfassung angegeben werden.
Die Niederschrift muss von dem Versammlungsleiter, dem Schriftführer und den Vorstandsmitgliedern, die an der Vertreterversammlung teil-
genommen haben, unterschrieben werden; ihr sind die Belege über die Einberufung als Anlagen beizufügen.

(3) Der Niederschrift ist in den Fällen des § 47 Abs. 3 des Genossenschaftsgesetzes ein Verzeichnis der erschienenen Vertreter beizufügen. 

(4) Die Niederschrift ist mit den dazugehörenden Anlagen aufzubewahren. Die Einsichtnahme ist jedem Mitglied der Genossenschaft zu gestatten.

§ 36 Teilnahme der Verbände

Vertreter des Prüfungsverbandes und des genossenschaftlichen Spitzenverbandes (BVR) sind berechtigt, an jeder Vertreterversammlung teilzu-
nehmen und das Wort zu ergreifen. 

IV. Eigenkapital und Haftsumme

§ 37 Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 10,23 EURO. Der Geschäftsanteil ist sofort einzuzahlen.

(2) Die auf den Geschäftsanteil geleisteten Einzahlungen zuzüglich sonstiger Gutschriften und abzüglich zur Verlustdeckung abgeschriebener
Beträge bilden das Ge schäftsguthaben eines Mitglieds.

(3) Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von der Genossenschaft nicht ausgezahlt, nicht aufgerechnet oder
im geschäftlichen Betrieb der Genossenschaft als Sicherheit verwendet werden. Eine geschuldete Einzahlung darf nicht erlassen werden;
gegen diese kann das Mitglied nicht aufrechnen.

(4) Die Abtretung oder Verpfändung des Geschäftsguthabens an Dritte ist unzulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. Eine Auf-
rechnung des Geschäftsguthabens durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Für das
Auseinandersetzungsguthaben gilt § 10.

§ 38 Gesetzliche Rücklagen

(1) Die gesetzliche Rücklage dient zur Deckung von Bilanzverlusten. 

(2) Die gesetzliche Rücklage wird gebildet durch eine jährliche Zuweisung von mindes tens 10 Prozent des Jahresüberschusses zuzüglich eines
eventuellen Gewinnvortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrags, solange die Rücklage 10 Prozent der Bilanzsumme nicht
erreicht.

(3) Über die Verwendung der gesetzlichen Rücklage beschließt die Vertreterversammlung.

§ 39 Andere Ergebnisrücklagen

Neben der gesetzlichen Rücklage wird eine andere Ergebnisrücklage gebildet, der jährlich mindestens 10 Prozent des Jahresüberschusses zuzüg-
lich eines eventuellen Gewinn vortrags bzw. abzüglich eines eventuellen Verlustvortrags zuzuweisen sind. Weitere Ergebnisrücklagen können
gebildet werden. Über ihre Verwendung beschließen Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung (§ 23 Abs. 1 Buchst. g).

§ 40 Ausschluss der Nachschusspflicht

Die Mitglieder haben für den Fall, dass die Gläubiger im Insolvenzverfahren der Genossenschaft nicht befriedigt werden können, keine Nach-
schüsse zur Insolvenzmasse zu leisten.

10
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V. Rechnungswesen

§ 41 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 42 Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Der Vorstand hat innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den Jahresabschluss und den Lagebericht für das vergangene
Geschäftsjahr aufzustellen.

(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht unverzüglich dem Aufsichtsrat und  – ggf. nach Prüfung gem. § 340 k HGB –
sodann mit dessen Bericht der Vertreterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen.

(3) Jahresabschluss und Lagebericht nebst dem Bericht des Aufsichtsrats sollen mindes tens eine Woche vor der Vertreterversammlung in den
Geschäftsräumen der Genossenschaft am Hauptsitz und in den Niederlassungen zur Einsicht der Mitglieder ausgelegt werden.

(4) Der Bericht des Aufsichtsrats über seine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts (§ 22 Abs. 3) ist der ordentlichen Vertreterver-
sammlung zu erstatten.

§ 43 Verwendung des Jahresüberschusses

(1) Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die Vertreterversammlung; dieser kann, soweit er nicht der gesetzlichen Rücklage 
(§ 38) oder anderen Ergebnisrücklagen (§ 39) zugeführt wird, dem Geschäftsguthaben solange zugeschrieben werden, bis ein durch Verlust
vermindertes Geschäftsguthaben wieder ergänzt ist oder zu anderen Zwecken verwendet wird.

(2) Ein vom Vorschlag des Vorstands abweichender Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses, durch den nachträglich ein Bilanzver-
lust eintritt, ist nicht möglich.

§ 44 Deckung eines Jahresfehlbetrages

(1) Über die Deckung eines Jahresfehlbetrages beschließt die Vertreterversammlung.

(2) Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch Heranziehung anderer Ergebnisrücklagen gedeckt ist, ist er
durch die gesetzliche Rücklage oder durch Abschreibung von den Geschäftsguthaben der Mitglieder oder durch beides zugleich zu decken.

(3) Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der auf das einzelne Mitglied entfallende Verlustanteil entspre-
chend der übernommenen Geschäftsanteile aller Mitglieder bei Beginn des Geschäftsjahres, in dem der Verlust entstanden ist, berechnet.

VI. Liquidation

§ 45 Liquidation

Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft. Für die Verteilung des Vermögens der Genossenschaft ist das Gesetz mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass Überschüsse nach dem Verhältnis der Geschäftsguthaben an die Mitglieder verteilt werden.

VII. Bekanntmachungen

§ 46 Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen der Genossenschaft werden, soweit gesetzlich nichts Abweichendes vorgeschrieben ist, unter ihrer Firma in der Kun-
denzeitschrift „Geld + Gewinn“ der PSD Bank Köln eG, der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie die in § 325 HGB genannten Unterlagen
werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

(2) Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen anzugeben, von denen sie ausgeht.

(3) Sind die Bekanntmachungen in der Kundenzeitschrift „Geld + Gewinn“ nicht möglich, so wird bis zur Bestimmung eines anderen Bekanntma-
chungsorgans durch die Vertreterversammlung diese durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter einberufen. Die übrigen
Bekanntmachungen erfolgen bis zur Bestimmung eines anderen Bekanntmachungsorgans im elektronischen Bundesanzeiger.
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